
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unterschlagen wichtiger Informationen / Schutz der Privatsphäre 
(X. c. «20 Minuten online») 
 
Stellungnahme des Schweizer Presserats 3/2023 
vom 20. Februar 2023 
 
 
I. Sachverhalt 
 
A. Am 2. Mai 2022 publizierte «20 Minuten» online einen Artikel unbekannter Autoren mit 
der Oberzeile «Ukraine ist sich sicher» und dem Titel «Diese zehn Männer haben in 
Butscha gemordet und gefoltert» (Teaserbild) bzw. «Diese zehn Männer sollen in 
Butscha gemordet und gefoltert haben» (Artikel). Der Lead ergänzt: «Das Massaker an 
Zivilistinnen und Zivilisten in Butscha steht exemplarisch für die Grauen des Krieges. Die 
Ukraine will nun zehn Männer identifiziert haben, die im Kiewer Vorort Kriegsverbrechen 
begangen haben sollen.» Der Artikel hält fest, dass die Ukraine zehn Männer identifiziert 
habe, welche im Kiewer Vorort Butscha Kriegsverbrechen begangen hätten. Die Fotos 
mit den vollen Namen haben die Quellenangabe Twitter/DefenceU. Dabei handelt es sich 
um eine ukrainische Regierungsorganisation. Hauptteil des kurzen Artikels bilden die 
Namen eben dieser Personen sowie deren Fotos. Danach folgt eine kurze Erläuterung 
zum Massaker in Butscha, für welches die Ukraine Russland verantwortlich mache. 
Russland bestreite dies. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft habe zehn junge 
Männer mit Namen identifiziert und deren Fotos veröffentlicht. Nach Angaben der 
Ukraine suche diese nach «zehn russischen Schlächtern der 64. motorisierten Brigade 
als Verdächtige des Massakers». 
 
B. Am 2. Mai 2022 reichte X. Beschwerde gegen den Artikel beim Schweizer Presserat 
ein. Der Beschwerdeführer kritisiert, dass «20 Minuten» Lynchjustiz betreibe und 
Wasserträger für eine Kriegspartei sei. Es werde entgegen dem Grundsatz in dubio pro 
reo vorgegaukelt, dass die Situation rechtlich klar sei. Mit dem Titel habe «20 Minuten» 
Tatsachen entstellt und gegen Ziffer 3 (Unterschlagung wichtiger Informationen) der 
«Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend 
«Erklärung») verstossen. Bei der Verwendung von Bildern und Namen handle es sich um 
einen Verstoss gegen Ziffer 7 der «Erklärung» (Privatsphäre). Das öffentliche Interesse 
verlange, dass keine privaten Daten und Bilder veröffentlicht würden. 
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C. Am 12. Juli 2022 nahm der Rechtsdienst der TX Group im Namen und Auftrag der 
Redaktion von «20 Minuten» zu den Vorwürfen des Beschwerdeführers Stellung. Die 
Redaktion hält fest, der Artikel habe keine Tatsachen entstellt und auch keine 
Persönlichkeitsrechte widerrechtlich verletzt. Aufgrund der Soll-Formulierung sei klar, 
dass es sich um einen Verdacht handle, sodass die Unschuldsvermutung gewahrt 
bleibe. Zudem sei die Quelle, die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft, genannt. 
Ebenfalls festgehalten sei, dass Russland die Massaker bestreite. Zwischenzeitlich hätte 
aber auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte Evidenz für Kriegsverbrechen 
vorgelegt. Folglich habe «20 Minuten» keine wichtigen Informationen unterschlagen. 
 
Des Weiteren liege keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte gemäss Ziffer 7 der 
«Erklärung» vor. «20 Minuten» argumentiert, bei den publizierten Bildern handle es sich 
um Fahndungsfotos, die im Sinne der Strafverfolgung gezeigt werden dürften. Das 
öffentliche Interesse an der Veröffentlichung der Bilder und Namen der mutmasslichen 
Täter überwiege. Beim Abwägen zwischen Persönlichkeitsschutz und öffentlichem 
Interesse sei dem Prinzip der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen worden. 
 
D. Das Präsidium des Presserats wies den Fall seiner 3. Kammer zu. Ihr gehören Jan 
Grüebler (Kammerpräsident), Annika Bangerter, Monika Dommann, Christina Neuhaus, 
Simone Rau, Pascal Tischhauser und Hilary von Arx an. 
 
E. Die 3. Kammer behandelte die Beschwerde an ihrer Sitzung vom 14. November 2022 
sowie auf dem Korrespondenzweg. 
 
 
II. Erwägungen 
 
1. Der Beschwerdeführer sieht die Ziffern 3 (Unterschlagen wichtiger Informationen) und 
7 (Privatsphäre) der «Erklärung» als verletzt an. In Bezug auf Ziffer 3 der «Erklärung» 
macht er geltend, dass «20 Minuten» Lynchjustiz betreibe und unterschlagen habe, dass 
in Bezug auf die genannten Personen die Unschuldsvermutung gelte. Dazu hielt die 
Redaktion fest, dass die von ihr gewählte Soll-Formulierung klar gemacht habe, dass es 
sich um einen Verdacht handle. Zudem sei die Quelle der Information klar benannt 
worden und auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hätte inzwischen 
Evidenz für Kriegsverbrechen vorgelegt. 
 
Die Unschuldsvermutung hindert Medienschaffende nicht, pointiert zu kommentieren 
und Partei zu ergreifen. Sie sollten aber zumindest darauf hinweisen, ob es sich um einen 
Verdacht handelt oder ob eine Verurteilung vorliegt. Diesbezüglich ist festzustellen, dass 
Oberzeile und Titel des Teaserbilds auf die Soll-Formulierung verzichten und es dort 
heisst: «Ukraine ist sich sicher. Diese zehn Männer haben in Butscha gemordet und 
gefoltert». Der Verzicht auf die Soll-Formulierung im Teaserbild könnte dazu führen, dass 
ein Durchschnittsleser von einer Verurteilung dieser zehn Männer ausgeht. Im Artikel 
selbst heisst der Titel jedoch: «Diese zehn Männer sollen in Butscha gemordet und 
gefoltert haben». Diesem Titel folgt sodann ein Lead, der deutlich macht, dass es sich 
um eine Vermutung handelt. Basierend darauf ist davon auszugehen, dass eben keine 
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Verurteilung vorliegt, sondern es sich um eine Vermutung bzw. Anschuldigung der 
Ukraine handelt. Zudem steht im Text: «Moskau bestreitet dies und beschuldigt die 
Ukraine, die Morde inszeniert zu haben.» Auch wenn die Formulierung im vorliegenden 
Kontext nicht unproblematisch ist, liegt keine Verletzung von Ziffer 3 (Unterschlagen 
wichtiger Informationen) der «Erklärung» vor. 
 
2. Weiter moniert der Beschwerdeführer die Verletzung von Ziffer 7 (Schutz der 
Privatsphäre) der «Erklärung» in Bezug auf die Namensnennung und Abbildung der zehn 
Soldaten. In Richtlinie 7.2 zur identifizierenden Berichterstattung heisst es: 
«Journalistinnen und Journalisten wägen die beteiligten Interessen (Recht der 
Öffentlichkeit auf Information, Schutz der Privatsphäre) sorgfältig ab.» Der 
Journalistenkodex listet mehrere Gründe auf, wann eine identifizierende 
Berichterstattung zulässig ist. Diese ist zum Beispiel zulässig, wenn «die 
Namensnennung oder identifizierende Berichterstattung anderweitig durch ein 
überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist». Das öffentliche Interesse an 
einer Publikation muss jedoch abgewogen werden gegen die Gefahr, die Privatsphäre 
der abgebildeten Personen zu verletzen. Die Redaktion macht geltend, dass es sich bei 
den publizierten Bildern um Fahndungsfotos handle, welche im Sinne der 
Strafverfolgung gezeigt werden dürften. Das öffentliche Interesse an der Publikation der 
Namen und der Bilder überwiege und dem Prinzip der Verhältnismässigkeit sei 
Rechnung getragen worden. 
 
Zur Diskussion steht, ob hier eine identifizierende Berichterstattung durch das 
Veröffentlichen der Bilder und Namen möglicher Kriegsverbrecher zulässig ist. Der 
Presserat hat dazu bereits verschiedentlich Stellung genommen, insbesondere in zwei 
grundlegenden Stellungnahmen (8/1994 und 6/2003). In Erwägung 1 von Stellungnahme 
30/2009 hielt der Presserat sodann fest, dass identifizierendes Berichten im Fall eines 
zur Fahndung ausgeschriebenen flüchtigen Gewalttäters zulässig sein kann, wenn ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der Kenntlichmachung besteht. Der Schutz der 
Privatsphäre gilt grundsätzlich auch für vermutete und/oder verurteilte Straftäter 
(Entscheid 9/2014). Selbst wenn Strafverfolgungsbehörden, vorliegend die ukrainische 
Generalstaatsanwaltschaft, Namen zur Publikation freigeben, entbindet dies 
Medienschaffende nicht von der Pflicht, ihrerseits nach berufsethischen Kriterien zu 
prüfen, ob eine Namensnennung gerechtfertigt ist. Medienschaffende sollten nicht 
reflexartig publizieren, was Behörden zur Publikation freigeben. Das gilt besonders, 
wenn es sich um eine Kriegspartei handelt. Vielmehr wird von Journalistinnen und 
Journalisten erwartet, in derartigen Situationen eigenständige berufsethische 
Überlegungen anzustellen. Dazu gehört aus Sicht des Presserates im konkreten Fall, das 
Handeln der Behörde in Bezug auf die Freigabe von Namen und Bildern kritisch zu 
hinterfragen. 
 
Vorliegend ist die Generalklausel des «überwiegenden öffentlichen Interesses» näher zu 
prüfen. Wie bereits in Stellungnahme 6/2003 sowie 26/2013 ausgeführt, liegt die 
Aufklärung von Delikten und die möglichst genaue Ermittlung der Tatumstände durch 
die Strafverfolgungsbehörden im öffentlichen Interesse. Dieses wiegt aber nur dann 
schwerer als das Interesse am Schutz der Privatsphäre, wenn unmittelbare Gefahr 
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besteht. Dies ist aber vorliegend nicht der Fall. Bei den zehn Personen handelt es sich 
mutmasslich um russische Staatsangehörige, welche möglicherweise Kriegsbeteiligte 
des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sind. Unter Berücksichtigung dessen 
sowie des Voranstehenden hätte die Interessenabwägung der Redaktion zu einem 
anderen Resultat führen müssen. Es besteht allenfalls ein öffentliches Interesse für die 
Publikation von Namen und Fotos aus der Perspektive der Ukraine, nicht aber in Bezug 
auf ein Schweizer Publikum. «20 Minuten» hätte in diesem Fall von einer identifizierenden 
Berichterstattung absehen müssen. 
 
 
III. Feststellungen 
 
1. Der Presserat heisst die Beschwerde teilweise gut. 
 
2. «20 Minuten online» hat mit dem Artikel «Diese zehn Männer haben in Butscha 
gemordet und gefoltert» bzw. «Diese zehn Männer sollen in Butscha gemordet und 
gefoltert haben» vom 2. Mai 2022 die Ziffer 7 (Schutz der Privatsphäre) der «Erklärung 
der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» verletzt. 
 
3. Darüber hinausgehend wird die Beschwerde abgewiesen. 
 

 

 

 


